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Richtlinie zur Gewahrung von Zuwendungen fiir die
Glasfaseranbindung der 6ffentlichen Schulen
und der genehmigten Ersatzschulen

Runderlass
des Ministeriums fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Vom 14. Dezember 2021

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
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Das Land Nordrhein-Westfalen gewahrt nach der MaBgabe dieser Richtlinie und den allgemeinen
haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes, soweit im Rahmen dieser Richtlinie keine ergan-
zenden oder abweichenden Verwaltungsvorschriften erlassen werden, Zuwendungen zur Anbin-
dung von o6ffentlichen Schulen geman § 6 Absatz 3 und 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Fe-
bruar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV.
NRW. S. 596) geandert worden ist, der als 6ffentlich geltenden Schulen geman § 124 Absatz 4
des Schulgesetzes NRW und genehmigten Ersatzschulen gemaB § 100 Absatz 2 des Schulgeset-
zes NRW an das Telekommunikationsnetz.

Insbesondere gelten die §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.158), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1030) geandert worden ist und die dazu erlassenen Verwaltungs-
vorschriften in der Fassung vom 10. Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309) sowie die §§ 48, 49 und 49a
des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geandert worden ist, soweit nicht in dieser Richtlinie
Abweichungen zugelassen worden sind.

1.2

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehoérde
entscheidet auf Grundlage ihres pflichtgemaBen Ermessens im Rahmen der verfligbaren Haus-
haltsmittel.
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Gegenstand der Forderung

Forderfahig ist primar die leitungsgebundene Anbindung von Schulgebauden durch einen Netz-
betreiber an das Telekommunikationsnetz, um eine dauerhafte Breitbandversorgung von min-
destens 1 Gigabit pro Sekunde symmetrisch (Gigabitnetz) am Schulgebaude zu gewahrleisten.
Ausgegangen wird von der jeweils am Schulgebdude ankommenden Bandbreite.
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Zuwendungsempfanger
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3.1
Antragsberechtigt ist der Trager der MaBnahme, der fir die Abwicklung der FérdermaBnahme
verantwortlich ist.

3.2

Als Trager von MaBnahmen kdnnen in ihrer Eigenschaft als Schultréger Gemeinden, Gemeinde-
verbande sowie kommunale Zweckverbande, Stiftungen, Innungen, Handwerkskammern, Indus-
trie- und Handelskammern und Landwirtschaftskammern sowie Trager von genehmigten Ersatz-
schulen gefordert werden.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1

Der Antragsteller hat die fehlende oder unzureichende Breitbandversorgung des Schulgebaudes
(weniger 1 Gigabit pro Sekunde symmetrisch) unter Berlicksichtigung der Ausbauabsichten der
Netzbetreiber fiir die nachsten 18 Monate nachzuweisen (Nummer 4.2).

4.2

Die Ausbauabsichten der Netzbetreiber gemal Nummer 4.1 sind unter Hinweis auf den geplan-
ten Anschluss der Schule Uber eine Abfrage bei allen in der Gemeinde des Schulstandortes tati-
gen Telekommunikationsunternehmen zu erheben. Die Auswertung und das Ergebnis der Abfra-
ge sind dem Forderantrag in Form eines Aktenvermerkes beizufligen. Das Ergebnis der Abfrage
darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht alter als zwolf Monate sein. Falls ein Netzbetreiber
einen eigenwirtschaftlichen Ausbau ankiindigt, ist eine Férderung ausgeschlossen.

4.3

Zur Auswahl eines geeigneten Netzbetreibers hat der Trager ein offenes, transparentes und dis-
kriminierungsfreies Vergabeverfahren unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutrali-
tat und unter dem Vorbehalt einer spateren Forderung durch das Land durchzufihren. Dem For-
derantrag sind die Vergabeunterlagen und der Vergabevermerk beizufligen. Aus den Vergabe-
unterlagen missen mindestens die Ausgaben je Schulgebaude ersichtlich sein.

4.4
Ausgehend von dem kunftigen Bedarf muss eine Mindestlbertragungsrate von 1 Gigabit pro Se-
kunde Sende- und Empfangsgeschwindigkeit je Schule erreicht werden.
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Art, Umfang und Hohe der Foérderung

5.1

Die Zuwendung fir die Anbindung einer Schule an ein gigabitfahiges Telekommunikationsnetz
nach Nummer 2 wird als Projektférderung im Wege der Anteilfinanzierung als nicht riickzahlbare
Zuwendung (Zuschusse fir private Zuwendungsempfanger und Zuweisungen fur 6ffentliche Zu-
wendungsempfanger) auf Basis der zuwendungsfahigen Ausgaben (Ausgabenbasis) gewahrt.

5.11
Zuwendungsfahig sind die Ausgaben des von einem Netzbetreiber realisierten und in Rechnung
gestellten Anschlusses fur die Schulgebaude.

Sofern der Antragsteller den Anschluss der Schulgebaude an ein gigabitfahiges Telekommunika-
tionsnetz selber realisiert, sind die Kosten flr die Errichtung oder den Ausbau eigener Kommuni-
kationsverbindungen bis zur Anbindung an ein gigabitfahiges Telekommunikationsnetz zuwen-
dungsfahig. In diesem Fall sind die nach der Verordnung PR Nr. 30/53 Uber die Preise bei 6ffent-
lichen Auftragen vom 21. November 1953 (BAnz. 1953 Nr. 244), die zuletzt durch Artikel 70 des
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBI. | S 1864) geandert worden ist, ermittelten Selbstkosten
zuwendungsfahig, mit Ausnahme des kalkulatorischen Gewinns.

5.1.2
Die Hohe der Forderung fur die Anbindung einer Schule an ein gigabitfahiges Netz betragt 90
Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben, bei Schulen in kommunaler Tragerschaft 80 Pro-
zent.

Die HGhe der Forderung fir die Anbindung einer Schule an ein gigabitfahiges Netz betragt 100
Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben bei Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt und
ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltskommunen einschlieBlich tber-
schuldeter Kommunen), bei Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem Haus-
haltssicherungskonzept und bei Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Starkungspakt-
gesetz erhalten.

5.2
Die Hohe der Zuwendung des Landes nach Nummer 2 ist insgesamt auf 300 000 Euro pro
Schulgelande beschrankt.
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5.3
Die Zuwendung darf mit anderen Férderungen fiir dieselben Ausgaben nicht kumuliert werden.

6

Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

6.1

Die Foérderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs flr den Fall, dass der geférderte An-
schluss innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren oder bis zur Aufgabe des Schulgebaudes
innerhalb von sieben Jahren nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wird.

6.2
Bei der Antragstellung ist durch den Antragsteller eine Zustimmung zur Veroffentlichung aller re-
levanten Projektangaben zu geben.

6.3

Kommunalen Zuwendungsempfangern sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Zuwen-
dungen zur Projektférderung an Gemeinden (GV) — (ANBest-G) zu beauflagen, nicht kommuna-
len Zuwendungsempfangern die Allgemeinen Nebenbestimmungen fur Zuwendungen zur Pro-
jektforderung (ANBest-P).
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Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Die Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind bei der 6rtlich zustandigen Bezirksregierung (Be-
willigungsbehoérde) zu beantragen.

7.2
Bewilligungsverfahren

Die Bewilligungsbehorde entscheidet Gber den Antrag durch Bescheid.
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7.3
Auszahlung

Die Forderung fur die Anbindung nach Nummer 5.1 wird nach den VV beziehungsweise VVG zu §
44 LHO ausgezahlt.

7.4

Die Bewilligungsbehorde ist berechtigt, zur Priifung des Antrages oder des Verwendungs-
nachweises externe Sachverstandige zu beauftragen, denen auBerhalb der Unterrichtszeiten ein
uneingeschrankter Zugang zur Prifung der Breitbandversorgung zu gewahren ist.

7.5
Sonstige zu beachtende Vorschriften

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
die Prufung der Verwendung und die erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und
die Rickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV beziehungsweise VVG zu § 44 LHO,
soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen werden.
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Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2022 au-
Ber Kraft.

MBI. NRW. 2021S. 1108

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2021-s1108

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Glasfaseranbindung der öffentlichen Schulen und der genehmigten Ersatzschulen 


